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öffentlich 

Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen 
Beantwortung 
– 
 
Abgeordneter Gordon Köhler (AfD) 
 
 
Erklärungen von Kreisen, kreisfreien Städten und Gemeinden zu „sicheren Häfen“ 
 
Kleine Anfrage - KA 8/113 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
 
beigefügt übersende ich Ihnen die Antwort der Landesregierung - erstellt vom Ministerium 
für Inneres und Sport - auf die o. g. Kleine Anfrage. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Tamara Zieschang 
Ministerin für Inneres und Sport  



Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen 

Beantwortung 
' 

Gordon Köhler (AfD) . 

Erklärungen von Kreisen, kreisfreien Städten und Gemeinden zu „sicheren Hä­
fen". 
Kleine Anfrage - KA 8/113 

Vorbemerkung des Anfragestellers 

In Sachsen-Anhalt haben sich jeweils per Stadtratsbeschluss die beiden Städte 

Magdeburg (18. November 2019) und Halle an der Saale (19. Dezember 2018) zu 

sogenannten „sicheren Häfen" erklärt. Dies bedeutet konkret die Übernahme bzw. 

Umsetzung eines 11-Punkte-Forderungskataloges. Auf der Webseite des sogenannten 

Bündnisses „Seebrücke" werden diese beiden Städte als ,;sichere Häfen" geführt, 

wenngleich diese über Jahre hinweg keine oder nur Teile der Forderungen des 

Bündnisses umgesetzt oder zur Abstimmung gestellt haben. 

Antwort der Landesregierung erstellt vom Ministerium für Inneres und Sport: 

Vorbemerkung der Landesregierung 

Der Landesregierung liegen keine statistischen Daten im Sinne der Fragestellung zu den 

Fragen 1 und 2 vor. Die Kommunen unterfallen mit Blick auf die Fragestellungen keiner 

generellen Berichtspflicht. Eine verbindliche Abforderung von Informationen bei · den 

Kommunen im Rahmen · der Rechtsaufsicht lässt sich auf der · Grundlage des 
/ 

Unterrichtungsrechts nach § 145 Kommunalverfassungsgesetz (KVG LSA) nur 

begründen, soweit einzelfallbezogene Anhaltspunkte für eine bevorstehende oder eine 

bereits · erfolgte Rechtsverletzung vorliegen, die das geltend gemachte 

Informationsbedürfnis objektiv nachvollziehbar erscheinen lassen. Im Hinblick auf die 

Fragestellungen sind derartige Anhaltspunkte nicht gegeben. 

/ 



Soweit sich Kommunen zu den Erklärungen im Sinne der Fragestellungen positioniert 

haben, zieht dies keine rechtsverbindlichen Konsequenzen nach sich. Dies sind 

politische Absichtserklärungen und Willensbekundungen zu einer Bereitschaft, 

Flüchtlinge über das Kontingent nach dem Königsteiner Schlüssel hinaus aufnehmen zu 

wollen. 

Gleichwohl wurde die Kleine Anfrage zum Anlass genommen, die 

Kommunalaufsichtsbehörden zu bitten, etwaige dort vorliegende .Erkenntnisse 

mitzuteil.en. · 

Frage 1: 

In welchen weiteren Kreisen, kreisfreien Städten oder Gemeinden in Sachsen­

Anhalt wurden seit Entstehung des Bündnisses „Seebrücke" (ca. Sommer 2018) 

Anträge gestellt bzw. Beschlüsse gefasst, sich zum „sicheren Hafen" zu erklären 

bzw. die sogenannte „Potsdamer Erklärung der Städte sicherer Häfen" zu 

unterzeichnen? Bitte aufschlüsseln nach Kreis, kreisfreier Stadt oder Gemeinde, 

Datum und Abstimmungsergebnis. 

Antwort auf Frage 1: 

Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung liegen den zuständigen 

Kommunalaufsichtsbehörqen nicht vor. Auf die Vorbemerkung der Landesregierung wird 

verwiesen . 

Frage 2: 

In welchen Kreisen, kreisfreien Städten oder Gemeinden in Sachsen-Anhalt 

wurden seit 2015 Anträge gestellt bzw. Beschlüsse gefasst, über die ordentlichen 

Verteilungsschlüssel hinaus sogenannte Flüchtlinge, bzw. Asylbewerber 

aufzunehmen? Bitte schlüsseln Sie nach Kreis, kreisfreier Stadt oder Gemeinde, 

Datum und Antrags- bzw. Beschlusstext auf 



Antwort auf Frage 2: 

. Der Landesregierung sind folgende derartige Beschlüsse bekannt: 

Beschluss des Stadtrates der Stadt Halle (Saale) vom 19. Dezember 2018 (Vorlagen-Nr. 

Vl/2018/04465): 

„Der Stadtrat von Halle (Saale) erklärt seine Bereitschaft - zusätzlich zum üblichen 

Aufnahmeverfahren - speziell im Mittelmeer aus Seenot gerettete Menschen in 

Halle (Saale) aufzunehmen und sich gegenüber der Bundesregierung und im 

speziellen dem Bundesminister des Inneren, für Bau und Heimat dafür 

einzusetzen, dies zu ermöglichen." 

. Beschluss des Stadtrates der Stadt Halle (Saale) vom 24. Juni 2020 (Vorlagen-Nr. 

Vll/2020/01316): 

,,Der Stadtrat möge beschließen: 

1. Die Stadt Halle (Saale) folgt dem Beispiel der Landeshauptstadt Magdeburg 

und tritt dem Bündnis ,Städte sicherer Häfen' bei und unterstützt die 

,Potsdamer Erklärung'. Daneben solidarisiert sie sich mit Menschen auf der 

Flucht und in Flüchtlingslagern. 

2. Die Stadt Halle (Saale) folgt dem Beispiel der Landeshauptstadt Potsdam und 

erklärt sich zur Aufnahme von zunächst 5 unbegleiteten minderjährigen 

Geflüchteten aus den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln bereit. 

Daneben erklärt die Stadt Halle bei der Bundesregierung ihre Bereitschaft, 

zusätzlich dazu ein Kontingent von bis zu 145 Personen aus den 

Flüchtlingslagern in Griechenland aufzunehmen" 

Beschluss des Stadtrates der Landeshauptstadt Magdeburg vom 21. Januar 2021: 

1. ,,Der Stadtrat sieht mit Sorge die Lage der Geflüchteten auf den griechischen 

Inseln und bekräftigt seinen Beschluss, Magdeburg zum sicheren Hafen zu 

erklären. 



2. Die Landeshauptstadt Magdeburg erklärt ihre Bereitschaft, 10 geflüchtete 

Menschen mehr, als der Landeshauptstadt durch das Land Sachsen-Anhalt 

oder die Bundesrepublik Deutschland zugewiesen werden, aufzunehmen. 

3. Der Oberbürgermeister wird gebeten, dies gegenüber der Landesregierung 

und .dem Bündnis Sicherer Häfen zu erklären." 

Auf die Vorbemerkung der Landesregierung wird verwiesen. 

Frage 3: 

Welche konkreten Auswirkungen hatte die Erklärung zu „Städten sicherer Häfen" 

für Magdeburg und Halle bzw. welche rechtsverbindlichen Konsequenzen sind aus 

den Stadtratsbeschlüssen tatsächlich erwachsen? 

Antwort auf Frage 3: 

Die Erklärungen der Landeshauptstadt Magdeburg sowie der Stadt Halle (Saale) haben 

keinen Einfluss auf das landesinterne Verteilverfahren, da dieses nach § 1 Abs. 3 

Aufnahmegesetz (AufnG) des Landes Sachsen-Anhalt eine quotengerechte Verteilung 

auf die Aufnahmekommunen (Landkreise und •kreisfreie Städte) vorgibt. Die Möglichkeit 

zur überquotalen Aufnahme durch Erklärung einer Aufnahmekommune sieht das AufnG 

nicht vor. Die Aufnahme der Ausländerinnen und Ausländer obliegt den Landkreisen und 

kreisfreien Städten als Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises. Das Land hat hierbei 

die Verpflichtung, die erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen. Nach § 2 Abs. 2 

AufnG werden den Aufnahmekommunen die ihnen entstehenden Kosten für die 

Aufnahme der ihnen nach§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 5 bis 8 AufnG zugewiesenen Personen, 

die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, erstattet. 

Alle unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländer (UmA) werden regulär 

der Landesstelle für die Verteilung der UniA gemäß§ 42 a Sozialgesetzbuch - Achtes 

Buch gemeldet und von dieser erfasst. Die Aufnahme erfolgt somit innerhalb des 

regulären Verteilschlüssels. 

Die Entscheidung, welchem Bundesland UmA zugewiesen werden und welche 

Bundesländer UmA abgeben, trifft das Bundesverwaltungsamt auf Grundlage eines 



Berechnungsverfahrens, auf das sich die Jugend- und Familienministerkonferenz mit 

Umlaufbeschluss 02/2017 vom 27. April 2017 verständigt hat. 

Auf die Vorbemerkung der Landesregierung wird Bezug genommen. 

Frage 4: 

.Wie viele Asylsuchende haben die Städte Magdeburg und Halle seit 2015 

aufgenommen? Bitte aufschlüsseln nach Anzahl, Herkunft und Monat. 

Antwort auf Frage 4: 

Die erfragten Angaben, mit Ausnahme der UmA, können den Anlagen 1 und 2 (Stand : 

26. August 2021) entnommen werden. 

Hinsichtlich der asylsuchenden UmA liegt der Landesregierung ab Juni 2017 nur eine 

Bestandsstatistik vor. Zu den UmA, die einen Asylantrag gestellt haben und für die eine 

Aufenthaltsgestattung vorliegt, wird auf die Anlage 3 verwiesen. 

·Frage 5: 

Wie viele Asylsuchende haben die Städte Magdeburg und Halle seit 2018 über die 

im Königsteiner Schlüssel festgelegten Quoten hinaus aufgenommen? Bitte 

aufschlüsseln nach Anzahl, Herkunft und Monat. 

Antwort auf Frage 5: 

Das unter Bezugnahme auf § 45 Abs.2 Asylgesetz (AsylG) bundesweit eingerichtete 

Quotensystem EASY (Erstverteilung von Asylbegehrenden) richtetsich nach dem sog. 

,,Königsteiner Schlüssel", welcher die Bevölkerungszahl (1/3 Anteil bei der Bewertung) 

und das Steueraufkommen eines Bundeslandes (2/3 Anteil bei der Bewertung) für die 

Ermittlung der jeweiligen Aufnahmequote berücksichtigt und festlegt, wie viele 

Asylsuchende ein Bundesland aufnehmen muss. Die Quotenerfüllung nach dem System 

EASY ist aufgrund der fortlaufenden Verteilung von Neuzugängen ständigen 

Schwankungen der jeweiligen Quotenstände unterworfen , sodass EASY für das Land 

Sachsen-Anhalt regelmäßig eine Über- oder Unterschreitung der Quote aufweist, die im 

Rahmen weiterer Verteilungen fortlaufend ausgeglichen wird . 



Statistische Erhebungen im Sinne der Fragestellung liegen der Landesregierung nicht 

vor. 

Für die landesinterne Verteilung gilt gleiches wie für das Quotensystem EASY. Auch 

diese Verteilung erfolgt quotengerecht und unterliegt hinsichtlich der jeweiligen 

Quotenstände der Aufnahmekommunen ständigen Schwankungen. Geringe temporäre 

Über- oder Unterschreitungen sind systemimmanent und werden fortlaufend 

ausgeglichen. 

Entsprechende statististische Angaben zu unbegleiteten minderj~hrigen Ausländerinnen 

und Ausländern liegen der Landesregierung ebenfalls nicht vor. 

Frage 6: 

Welche Kosten sind welchen Kreisen, kreisfreien Städten oder Gemeinden 

aufgrund von Erklärungen im Sinne der Fragen 1 und 2 entstanden? Bitte 

aufschlüsseln nach Summe, Kostengrund und Haushaltsposten, aus dem Kosten 

finanziert wurden. 

Antwort auf Frage 6: 

Auf die Vorbemerkung der Landesregierung wird verwiesen. Aufgrund politischer 

Willensbekundungen entstehen den Landkreisen und kreisfreien Städten und daher auch 

dem Land keine zusätzlichen Kosten. 

Frage 7: 

Welche Kosten sind dem Land Sachsen-Anhalt aufgrund von Erklärungen von 

Kreisen, kreisfr~ien Städten oder Gemeinden im Sinne der Fragen 1 und 2 

entstanden? Bitte aufschlüsseln nach Summe, Kostengrund und Haushaltsposten, 

aus dem Kosten finanziert wurden. 

Antwort auf Frage 7: 

Auf die Antwort auf Frage 6 wird Bezug genommen. 



Die Ausgaben für die Unterbringung in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes gemäß 

§ 47 AsylG werden im Haushaltsplan des Landes im Einzelplan 03, Kapitel 0363 in den 

Titelgruppen 61 bis 64 veranschlagt. Eine Darstellung von Einzelfallkosten zu bestimmten 

Personenkreisen ist nicht möglich. 

Frage 8: 

Wurde seitens der zuständigen Kommunalaufsicht einer Erklärung im Sinne der 

Fragen 1 und 2 durch Kreise, einer kreisfreien Stadt oder Gemeinde, 

widersprochen? Wenn ja, bitte den konkreten Fall und entsprechende Begründung 

benennen. 

Antwort auf Frage 8: 

Kommunalaufsichtliche Beanstandungen zu Erklärungen im Sinne der Fragen 1 und 2 

sind der Landesregierung nicht bekannt. 

Frage 9: 

.Wurde seitens der zuständigen Kommunalaufsicht einer Maßnahme, die aus einer 

Erklärung im Sinne der Fragen 1 und 2 durch einen Kreis, einer kreisfreien Stadt 

oder Gemeinde resultierte, widersprochen? Wenn ja, bitte den konkreten Fall und 

entsprechende Begründung benennen. 

Antwort auf Frage 9: 

Kommunalaufsichtliche Beanstandungen von Maßnahmen, die aus einer Erklärung im 

Sinne der Fragen 1 und 2 resultierten, sind der Landesregierung nicht bekannt. 
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. Landeshauptstadt Magdeburg Cll Cll t:! :::J :::J ·c 
L.. :(ll 0. C ..0 2015 Cll (!) ' 2 <( -, lL 

79 136 97 92 
· AFGHANISTAN 13 19 11 

ALBANIEN 6 8 18 7 

ARMENIEN 2 

BELARUS 1 

BENIN 2 

BOSNIEN und HERZEGOWINA 1 2 4 

BURKINA FASO 3 3 1 

COTE DIVOIRE 

ERITREA 2 

GEORGIEN 

GUINEA-BISSAU 4 

INDIEN 4 3 

IRAK 2 

IRAN, ISLAMISCHE REPUBLIK 1 1 3 

JORDANIEN 

KOSOVO 12 53 23 2 

LIBANON 1 

MALI 1 2 

MAROKKO 

NIGER 1 1 

NORDM.A.ZEDONIEN 2 

PALÄSTINENSISCHE GEBIETE 

RUSSISCHE FÖDERATION 11 1 3 

SENEGAL 

SERBIEN 1 6 

SOMALIA 2 

SONSTIGE/OHNE ANGABEN 

STAATENLOS 1 

SYRIEN, ARABISCHE REPUBLIK 42 21 33 43 

TÜRKEI 7 1 

UKRAINE 2 

Ungeklärt 1 5 2 3 

VIETNAM 
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SONSTIGE/OHNE ANGABEN 

SYRIEN, ARABISCHE REPUBLIK 7 258 80 78 

TÜRKEI 

. Ungeklärt 5 5 
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SERBIEN 1 

SOMALIA 2 

STAATENLOS 4 

SYRIEN, ARABISCHE REPUBLIK 10 7 12 8 

TÜRKEI . 4 5 3 1 

Ungeklärt 2 

Seite 3 von 7 

·ro 
~ 

Anlage 2 
zur Beantwortung der Frage 4 

der Kleinen Anfrage 8/113 vom 18.08.2021 

Q) '- '-
+-' .0 '- QJ QJ 

<f) E 
QJ .0 .0 

C ::J .0 E E ::J Cl QJ O ' ::J +-' QJ QJ , , 
::J a. :l;:: > N < QJ 0 0 QJ 

Cl) z 0 

25 35 18 21 21 16 14 16 
2 1 6 

1 2 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 

4 

1 1 1 1 4 
1 1 

3 2 

4 7 2 3 2 

3 

1 

1 

1 2 

4 

1 6 

1 1 1 

1 

1 2 2 1 

5 19 7 10 1 1 1 

4 4 3 2 7 4 8 1 

2 



.... .... 
Landeshauptstadt Magdeburg C1l C1l 

~ :::, :::, ·c .... 
C ..Ci :ro O..· 
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NIGERIA 1 1 
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SAUDI-ARABIEN 1 

SOMALIA 1 

SYRIEN , ARABISCHE REPUBLIK 1 11 1 7 

TÜRKEI 1 1 1 
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Seite 4 von 7 

"iii 
~ 

Anlage 2 
zur Beantwortung der Frage 4 

der Kleinen Anfrage 8/113 vom 18.08.2021 

äi .... .... 
..., .0 .... (1) (1) 
(/) E 

(1) .0 .0 
C =i 

:::, .0 E E (1) Q . :::, Ol (1) (1) 
7 :::, . ..., 

~ 7 0.. > N 
<( (1) 0 0 (1) 

Cf) z 0 

13 27 . 18 23 18 12 36 60 
1 1 6 1 6 

3 1 

2 4 1 

1 1 1 1 1 1 

1 

3 3 4 2 3 4 

1 

4 1 8 6 

1 3 1 3 4 2 5 

2 2 1 1 1 

2 2 

1 1 1 

1 4 

2 2 1 1 

1 

2 

1 17 8 8 2 12 21 

3 1 3 4 

2 2 4 



L.. L.. 

Landeshauptstadt Magdeburg <1l <1l t! ::i ::i =c 
L.. . ,ro 

C 1.0 Cl. . 
2019 2 <( ro Q) --, . LL 

40 29 15 10 
AFGHANISTAN 6 1 1 

ALGERIEN 

ARMENIEN 

ERITREA 2 
GAMBIA 2 2 

GEORGIEN 

GHANA 

GUINEA-BISSAU 1 1 

INDIEN 1 

IRAK 7 7 

IRAN, ISLAMISCHE REPUBLIK 3 3 3 

KAMERUN 2 2 

LIBANON 

MALI 1 

MAROKKO 

NIGER 

NIGERIA 2 3 1 

RUSSISCHE FÖDERATION 6 5 

. SAUDI-ARABIEN 1 

SOMALIA 

SYRIEN, ARABISCHE REPUBLIK 9 15 3 4 

TÜRKEI 

Ungeklärt 

Seite 5 von 7 

'cii 
2 

Anlage 2 
zur Beantwortung der Frage 4 

der Kleinen Anfrage 8/113 vom 18.08.2021 

äi L.. L.. 

+-' .0 L.. Q) Q) 
Cl) E 

Q) .0 .0 
C ::i .0 E · E ::i Q) 0 ::i Ol Q) Q) --, 15. +-' --, ::i X > N 

<( Q) 0 0 Q) 
(f) z 0 

21 20 25 14 22 18 18 11 
5 1 1 1 3 2 

1 

2 2 3 
1 

2 1 

1 

1 

1 2 1 2 

2 7 6 2 3 

2 7 5 4 3 5 2 

2 1 1 

1 

1 

1 

1 

1 2 

1 6 1 

1 

1 

2 1 6 1 7 5 6 2 

1 1 6 1 1 1 1 

2 1 2 



L.. 
L.. 

. Landeshauptstadt Mc1gdeburg CO CO t:! ::i ::i t: ·ro L.. ,eo 0. C .0 ~ 2020 ~ <( CO Q) --, u.. 

10 25 35 23 
AFGHANISTAN 7 

ALBANIEN 3 

ARMENIEN 3 

BURKINA FASO 

ERITREA 

GAMBIA 1 

GEORGIEN 2 2 1 . 

GHANA 

GUINEA-BISSAU 1 

INDIEN 

IRAK 5 8 1 

IRAN, ISLAMISCHE REPUBLIK 2 5 5 

KAMERUN 1 

MALI 1 

MAROKKO 1 

NAMIBIA 1 

NIGER 1 

NIGERIA 1 

NORDMAZEDONIEN 3 

PALÄSTINENSISCHE GEBIETE 

SAUDI-ARABIEN 3 

SENEGAL 1 

SOMALIA 1 1 

SYRIEN, ARABISCHE REPUBLIK 3 10 7 

TÜRKEI 3 1 2 6 

Ungeklärt 

Seite 6 von 7 

Anlage 2 . 
zur Beantwortung der Frage 4 

der Kleinen Anfrage 8/113 vom 18.08.2021 

Q) L.. L.. - . .0 L.. Q) Q) 
f/) E 

Q) .0 .0 ·c ::i .0 . E E ::i CJl Q) 0 ::i Q) Q) --, ::i - :l;2 --, 0. > N 
<( · Q) ·- o 0 Q) 

Cl) z 0 

1 2 9 3 13 7 38 25 
6 2 5 1 

1 

2 

2 2 1 

1 1 1 

2 1 2 6 

2 1 5 

1 3 

1 1 2 

1 1 

1 1 

1 1 

1 

1 1 

3 2 4 2 11 10 

1 .3 

1 



L.. L.. 

Landeshauptstadt Magdeburg CO . CO t! ::i ::i 
L.. :co C .0 2021 (bis 31. Juli) 2 CO Q) ...., 

LL 

56 14 9 

AFGHANISTAN 10 4 5 

ERITREA 2 

GAMBIA 1 

GEORGIEN 1 

GUINEA-BISSAU 

INDIEN 

IRAK 6 1 

KAMERUN 

KOSOVO 

MALI 1 

MAROKKO 1 

NAMIBIA 

NIGER 1 

NIGERIA 1 

RUSSISCHE FÖDERATION 1 

SOMALIA 2 

SYRIEN, ARABISCHE REPUBLIK 35 7 

TÜRKEI 

Seite 7 von 7 

·c 
Q. 

,<( 

25 

2 

1 

5 

1 

1 

15 

.'cij 
2 

Anlage 2 
zur Beantwortung der Frage 4 

der Kleinen Anfrage 8/113 vom 18.08.2021 

äi L.. L.. 

..., .0 L.. Q) Q) 

cn E 
Q) .0 .0 ·c ::i .0 E E ::i Q) 0 ::i Ol Q) Q) ...., 

::i 
..., 

~ ...., Q. > N 
<( Q) 0 0 Q) 

Cl) z 0 
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Halle (Saale) 

Anlage 3 
zur Beantwortung der Frage 4 

der Kleinen Anfrage 8/113 vom 18.08.2021 

UmA mit Aufenthaltsgestattung 

2017 (jeweils zum Monatsende) 
(1) L... L... 

L... L... - .0 L... (1) (1) 

ro ro t:! Cl) E 
(1) . .0 ·.o 

::i ::i ~ 'cij ·c ::i .0 E E L... ,ro 0. ::i 0) (1) 0 C .0 2 ::i (1) (1) 
2 <( ""') ::i - ~ ro (1) ""') 0. > N 

""') LL <( (1) 0 0 (1) 
Cl) z 0 

k.A. 41 38 37 38 22 24 23 

k.A . 58 65 67 67 56 49 52 

2018 (jeweils zum Monatsende) 
äi L... L... 

.__ · . L... - .0 L... (1) (1) 

ro ro t:! cn E 
(1) .0 .0 

::i ::i ·c 'cij C :i ::i .0 E E L... ,ro (1) 0 C .0 0. 2 ::i im · (1) (1) 
2 <( ""') ::i - ~ ro (1) ""') 0. > N 

""') LL <( (1) 0 0 (1) 
Cl) z 0 

20 19 14 16 13 16 12 12 14 13 15 13 

41 31 26 18 15 16 13 7 6 6 6 5 

2019 (jeweils zum Monatsende) 
äi L... L... 

L... L... - .0 L... (1) (1) 

ro (1) . 
t:! cn E i .0 .0 

::i ::i ·c 'cij C ::i E E L... ,ro ::i (1) 0 C .0 0. 2 ::i 0) (1) (1) 
2 <( ""') ::i 0.. -ro (1) ""') · ..:,,: > N 

""') LL <( (1) 0 0 (1) 
Cl) z 0 

10 9 8 9 9 8 8 7 4 3 4 4 

5 5 6 6 7 8 8 6 6 6 6 9 

2020 (jeweils zum Monatsende) 
(1) L... L... 

L... L... - .0 L... (1) (1) 

ro ro t:! cn E 
(1) .0 .0 

::i ::i ~ 'cij ·c ::i .0 E E L... (1) 0 C .0 
,ro 0. 2 ::i ::i 0) (1) (1) 
2 <( ""') ::i - ~ ro (1) ""') a. > N 

""') LL <( (1) 0 0 (1) 
Cl) z 0 

3 3 4 3 2 3 2 1 . 2 2 4 10 

7 5 4 4 4 4 6 6 4 5 5 4 

2021 (bis 31.08.) 
L... ro -ro ::i . t:! ·c cn 
::i L... ·c 'cij :i ::i 
C .0 ,ro 0. 2 ::i 0) 

ro (1) 2 <( ""') ""') ::i 
""') LL <( 

6 3 8 8 7 6 6 7 

4 3 0 1 1 4 4 4 
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